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wurde der „Compact with Africa“ als Säule für eine Part-
nerschaft der G20 mit Afrika verabschiedet. Dieses Pa-
pier war ebenfalls im Vorfeld des G20-Gipfels, diesmal 
aber vom Finanzministerium initiiert und Mitte März 
von den Finanzministern der G20 in Baden-Baden an-
genommen worden. Es ist an dieser Stelle wichtig, beide 
Strategien unter die Lupe zu nehmen und Schwächen 
sowie Potenziale kritisch zu beleuchten. 

Während der „Marshallplan“ Ansätze einer sozialen 
Ausrichtung in Aussicht stellt, liest sich der „Compact 
with Africa“ wie ein neoliberaler Maßnahmenkatalog 
mit einer bereits bekannten Mischung von „Privatisie-
rung staatlicher Unternehmen, Abschaffung von Bar-
rieren für ausländische Investitionen, Deregulierung 
und Liberalisierung des Handels sowie den Abbau staat-
licher Strukturen“ in den afrikanischen Staaten, die 
marktkonforme Kredite von den G20-Staaten erhalten 
sollen. Das vorrangige Ziel des „Compact with Africa“ 
ist die Förderung von Privatinvestitionen und Infra-
strukturprojekten. Es lässt sich schnell feststellen: Der 
„Marshallplan“ ist die Agenda des Bundesministeriums 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ), der „Compact with Africa“ die der Finanzminister.

Afrika ist vielfältig

Die Wahrnehmung Afrikas als eine Einheit ohne Un-
terschiede ist im „Marshallplan“ irreführend. Afrika ist 
aber ein Kontinent mit 54 Ländern (von denen elf als 
demokratisch, 22 als autoritär und der Rest als Misch-
formen bezeichnet werden können), 44 verschiedenen 
Währungen und mehr als 2.000 Sprachen, um nur auf 
einige wichtige Unterschiede hinzuweisen. Neben dem 

Der Marshallplan mit Afrika: Kleiner aber 
           einseitiger Schritt in die richtige Richtung

Mit dem Anfang 2017 veröffentlichten 

„Marshallplan mit Afrika“ hat Bundes-

entwicklungsminister Gerd Müller den 

Anspruch erhoben, einen Paradigmenwechsel in 

den Beziehungen zu Afrika einzuleiten. Mit insge-

samt zehn Thesen werden die allgemeinen Leitlinien 

eines solchen Paradigmenwechsels skizziert. Dabei 

geht es um eine Sammlung von Fakten und Lö-

sungsansätzen, die sich auf die besondere Situation 

des afrikanischen Kontinents beziehen. Zu den Fak-

ten gehören u. a. das Bevölkerungswachstum, die 

Jugendarbeitslosigkeit und die schlechte Regierungs-

führung. Für notwendig halten die AutorInnen des 

Papiers die Sicherstellung der Ernährung, den Zu-

gang zu Energie, Ressourcenschutz und Arbeitsplätze 

für mehr als 100 Millionen junger Afrikanerinnen 

und Afrikaner, wie es gleich in der ersten These 

benannt wird. Außer vorsichtigen Andeutungen 

in Richtung „gerechter Handel, den Kampf gegen 

illegale Finanzströme und den Stopp von Waffenlie-

ferungen in Krisengebiete“ ist allerdings nicht viel 

Neues in den Thesen zu finden, das die Bezeichnung 

Paradigmenwechsel verdienen würde.

Der „Marshallplan“ entstand im Vorfeld des G20-Gipfels 
in Hamburg, bei dem die deutsche Präsidentschaft für 
eine neue Afrikapolitik werben wollte. In Hamburg 



G20-Land Südafrika befinden sich etliche Länder in Afrika in 
einer Krisensituation. Derzeit gibt es elf bewaffnete Konflikte, 
und auch wenn viel vom Wachstumsmarkt und Chancenkon-
tinent die Rede ist, so steht fest, dass aufgrund des enormen 
Bevölkerungswachstums auch die Zahl der extrem Armen 
weiter angestiegen ist. Insbesondere in den fragilen Staaten 
können Maßnahmen zur Armutsbekämpfung nur sehr lang-
sam greifen.

Gleichzeitig liegen sechs der Länder, die gegenwärtig welt-
weit am schnellsten wachsen, in Afrika: Ruanda, Äthiopien, 
Tansania, Mosambik, die Elfenbeinküste und die Demokra-
tische Republik (DR) Kongo. Internationale Investoren, ins-
besondere aus den USA, Großbritannien und Frankreich mit 
Investitionen von mehr als 50 Mrd. US-Dollar im Jahr 2015, 
zeigen ein großes Interesse an diesen Staaten. Aber auch Chi-
na mit Investitionen von 35 Mrd. US-Dollar und Indien mit 
über 17 Mrd. US-Dollar zeigen eine rege Investitionstätigkeit 
auf dem Kontinent. Im Jahr 2011 verdrängte China die USA 
als größten nationalstaatlichen Handelspartner des afrikani-
schen Kontinents. Länder wie Nigeria, die DR Kongo und An-
gola üben mit ihren großen Erdölreserven und mineralischen 
Rohstoffen eine starke Anziehungskraft auf Privatinvestoren 
aus. Insgesamt fließen mehr als die Hälfte der ausländischen 
Direktinvestitionen in nur fünf Länder: Angola (14,4 Mrd. US-
Dollar), Ägypten (8,1 Mrd. US-Dollar), Nigeria (4,4 Mrd. US-
Dollar), Ghana (3,5 Mrd. US-Dollar) und Äthiopien (3,2 Mrd. 
US-Dollar). Ein zunehmendes Interesse für Investoren genießt 
gegenwärtig aber auch die Landwirtschaft als Ganzes. Das 
hat enorme entwicklungspolitische Auswirkungen, denn 
die meisten Armen leben auf dem Land und von der (klein-
bäuerlichen) Landwirtschaft. Die großen Investitionen in die 
Landwirtschaft fördern in aller Regel aber die agroindustriel-
le Landwirtschaft. Sie haben daher auf viele kleinbäuerliche 
Betriebe sogar negative Auswirkungen.

Eine Bestandaufnahme der Bemühungen um eine „Gemein-
same Strategie Afrika – EU“ der letzten Jahre könnte dazu bei-
tragen, die erwähnten Ansätze des BMZ und des Finanzminis-
teriums gegenüber zu stellen und weiter zu entwickeln. Seit 
dem vierten EU-Afrika-Gipfel im Jahr 2014 ist die Kooperation 
in der „Gemeinsamen Strategie“ auf fünf Bereiche ausgerich-
tet: 

i) Frieden und Sicherheit, 
ii) Demokratie, verantwortungsvolle Staatsführung und 

Menschenrechte, 
iii) menschliche Entwicklung, 
iv) Entwicklung und Wachstum auf nachhaltige und inklu-

sive Weise sowie kontinentale Integration,
v) globale und neu aufkommende Themen. 

Leider wurde zwei Jahre später lediglich ein Migrationsgipfel 
veranstaltet. Der „Marshallplan“ könnte an dieser Stelle dazu 
beitragen, eine gemeinsame Strategie nicht auf Migrations-
fragen zu reduzieren, sondern die wichtigen Aspekte der vori-
gen Strategien im Rahmen der Agenda 2030 anzugehen und 
mit allen relevanten Akteuren zu diskutieren.

Es geht nicht nur um Migration – die Thesen des 
„Marshallplans“

Die erste These benennt die Herausforderungen: die Sicher-
stellung der Ernährung, den Zugang zu Energie, Ressourcen-
schutz und Arbeitsplätze für Hunderte von Millionen junger 
Afrikanerinnen und Afrikaner. Hierfür brauche Afrika afri-
kanische Lösungen, so lautet die zweite These des „Marshall-
plans“, die vom „Compact with Africa“ gänzlich ignoriert 
wird. Auch wenn diese These durchaus Zustimmung findet, 
muss die Eigenverantwortung afrikanischer Regierungen 
um den Begriff Partizipation ergänzt werden. Afrikanische 
Lösung können nur mit Hilfe einer aktiven Beteiligung der 
Zivilgesellschaft legitimiert werden. 

Die dritte These im Marshallplan greift die Frage nach der 
Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten für junge Men-
schen in Afrika auf. Es ist bezeichnend, wie hier aus einer für 
den afrikanischen Kontinent so zentralen Frage unmittelbar 
das Thema Migration und die Bekämpfung „irregulärer Mig-
ration und Schleusertum“ in den Mittelpunkt rückt. Das nach-
haltige Entwicklungsziel 8 (SDG) aus der Agenda 2030 „Nach-
haltiges Wirtschaftswachstum und menschenwürdige Arbeit 
für Alle“ ist ein gelungener Referenzrahmen für eine Erweite-
rung dieser These. Darin gibt es nicht nur Indikatoren für ein 
angemessenes Pro-Kopf-Wirtschaftswachstum sondern auch 
zu Produktivität, Diversifizierung und der Bedeutung von lo-
kalen kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Vor allem 
aber werden auch Aspekte wie menschenwürdige Arbeitsbe-
dingungen sowie die hier angesprochene Verringerung der 
Jugendarbeitslosigkeit mit konkreten Indikatoren versehen. 
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Die Idee unternehmerischer Entfaltung mit Hilfe von Inves-
titionen, wie sie die vierte These des „Marshallplans“ for-
muliert, ist grundsätzlich zunächst positiv einzuschätzen. 
Hierbei wird jedoch ein Gegensatz zwischen öffentlichem 
Sektor und Privatsektor konstruiert; nur letzterer schaffe die 
notwendigen Jobs. Dieser Gegensatz sollte kritisch hinter-
fragt werden, insbesondere vor dem Hintergrund des nun be-
schlossenen „Compact with Africa“. Einseitig auf Anreize für 
Privatinvestitionen zu setzen, ohne explizit eine verbindliche 
Einhaltung von Umwelt-, Sozial- und Arbeitsstandards auch 
nur zu erwähnen, ist äußerst kritisch. Neue Arbeitsplätze sind 
nur dann ein Beitrag zu mehr Entwicklung, wenn sie entspre-

chend ausgestaltet sind. Nur allzu oft haben Investitionen 
massive Umweltschäden und auch Menschenrechtsverlet-
zungen mit sich gebracht, für deren Beseitigung nie jemand  
zur Rechenschaft gezogen wurden. 

Wertschöpfung statt Ausbeutung

Die fünfte These greift einige Aspekte aus SDG 8, „gute Ar-
beitsplätze und wirtschaftliches Wachstum“, auf und ist aus 
unserer Sicht die vielleicht wichtigste These des „Marshall-
plans“. Sie könnte für sich alleine den programmatischen 
Kern jeglicher Strategie der Zusammenarbeit mit Afrika bil-
den: 
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„Motor des Marshallplans ist eine neue Wirtschaftspolitik, deren Schwerpunkte die Diversifizierung 

der Wirtschaft, der Aufbau von Produktionsketten, die gezielte Förderung von Landwirtschaft 

sowie kleinen und mittleren Unternehmen, die Aufwertung des Handwerks und damit die Schaffung 

eines neuen Mittelstands sind.“

Gut ausformuliert könnte diese These den Ausgangspunkt für 
die Gestaltung von Industrialisierungsstrategien und Initiati-
ven der regionalen Integration in den afrikanischen Ländern 
bilden.

Die Schaffung politischer Rahmenbedingungen, wie es in der 
sechsten These heißt, sollte als ein langwieriger politischer 
Prozess verstanden werden, der nur von den afrikanischen 
Ländern selbst angestoßen und gestaltet werden kann. Adres-
saten einer solchen Bemühung sollten darüber hinaus aber 
nicht nur afrikanische Regierungen und Wirtschaftseliten 
sein, sondern auch europäische Großkonzerne und Regierun-
gen. Die in den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Men-
schenrechte eingeforderte Sorgfaltspflicht von Unternehmen 
für Auslandsgeschäfte sollte in der EU und den Mitgliedsstaa-
ten stärker und tiefgreifender durchgesetzt und rechtsver-
bindlich verankert werden. 

Reformpartnerschaften, wie in der siebten These formuliert, 
sind wichtig und könnten die Entwicklungszusammenarbeit 
stärker fokussieren. Es bleibt allerdings fraglich, nach wel-
chen Kriterien sie definiert werden sollen. Betrachtet man 
die Länder, die im Rahmen des „Compact with Africa“ von 
der Bundesregierung für solche Reformpartnerschaften be-
reits auf die Liste gesetzt wurden, bleiben eine ganze Reihe 
Fragen offen. Die Skepsis steigt sogar noch, wenn man die im 
Papier formulierten Bedingungen für eine Reformpartner-
schaft betrachtet: Die Finanzierung basiert auf Blending-Ins-
trumenten (die Kombination von Kapitalmarkt-Darlehen und 
Zuschüssen) oder strukturierten Fonds mit der Beteiligung 
institutioneller Anleger aus Europa. Diese benötigen jedoch 
ein gut funktionierendes Finanzsystem, das in den meisten  
afrikanischen Ländern noch nicht entwickelt wurde. Zudem 
ist die Schuldensituation der meisten dieser Länder alles  
anderes als tragfähig.
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Ein gerechter globaler Ordnungsrahmen 

In der achten These, der Schaffung eines gerechten globalen 
Ordnungsrahmens, greift der „Marshallplan“ wichtige Aspek-
te auf, die vor allem von den Regierungen in den Industrie-
staaten umgesetzt werden müssen. Mit ihrer Handelspolitik 
und -dominanz bestimmt auch die EU maßgeblich die Han-
dels- und Investitionsbedingungen in Afrika. Das gilt nicht 
nur für die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit Afrika, 
sondern auch für die Umsetzung der UN-Leitprinzipien für 
Wirtschaft und Menschenrechte. Hier ist schon seit langem 
mehr Kohärenz zwischen der Handels-, Außen-, Sicherheits- 
und Entwicklungspolitik der EU notwendig.

Zu einem gerechten globalen Ordnungsrahmen gehören 
auch die staatlichen Entwicklungsgelder (Official Develop-
ment Assistance, ODA). Richtig ist, dass die öffentliche Ent-
wicklungszusammenarbeit alleine nicht die Lösung sein 
kann, wie in These neun formuliert. Unerwähnt bleibt aber 
auch, dass Deutschland nie wirklich ernsthafte Anstrengun-
gen unternommen hat, das Ziel der ODA-Zahlungen in Höhe 
von 0,7 % des Bruttoinlandsprodukts zu erreichen. Das hatte 
und hat immer noch negative Auswirkungen auf die Wirk-
samkeit der Zusammenarbeit mit Afrika und auf die Bereit-
schaft anderer Geber, sich stärker zu engagieren. Als eine der 
größten Volkswirtschaften und einer der Gewinner der Globa-
lisierung hat Deutschland es verpasst, hier mit einem guten 
Beispiel voran zu gehen. Damit steht der Bundesregierung 
eigentlich nicht zu, sich derart kritisch mit der Rolle der ODA 
auseinanderzusetzen. Mit diesem Wissen wirkt die These eher 
wie eine Ausrede für die ausgebliebenen Bemühungen in den 
vergangenen 20 Jahren. Gleichzeitig wird eine Fortsetzung 
dieser schwachen Linie implizit angedeutet: Die ODA-Mittel 
sollen in Zukunft verstärkt als Hebel und zur Subventionie-
rung von europäischen (privaten) Investitionen in Afrika ein-
gesetzt werden. Auch hier bleibt der Fokus einseitig, insbeson-
dere da die Frage nach der Ausgestaltung dieser Investitionen 
u.a. in Bezug auf Umwelt- und Sozialstandards erneut nicht 
mitgedacht wird. In dieser These kommen sich der „Marshall-
plan“ und der nun beschlossene „Compact with Africa“ sehr 
nahe. Der Compact stützt sich quasi allein auf diese These und 
geht von der neoliberalen Annahme aus, dass ausländische 
Direktinvestitionen automatisch die Probleme lösen können.

Mit dem Credo „Leave no one behind“ (niemanden zurück-
lassen) soll die zehnte und letzte These den „Marshallplan“ 
abrunden. Zu begrüßen ist, dass damit implizit auch auf die 
SDG Bezug genommen wird. Bei den relevanten Sektoren 
Ernährungssicherung, Wasser, Energie, Infrastruktur, Digi-
talisierung, Gesundheitsversorgung und Bildung handelt es 
sich allerdings um globale Gemeinschaftsgüter und soziale 
Dienstleistungen, die am Ende doch in der Verantwortung 
des öffentlichen Sektors liegen. Hier zeigt sich ein Wider-
spruch zur starken Konzentration auf den Privatsektor, der 
in den vorangegangenen Thesen und im „Compact with Af-
rica“ zum Vorschein kommt. Gerade die hier beschriebenen 
Herausforderungen in den zentralen Bereichen können nicht 
dem freien Spiel der Marktkräfte oder alleine dem Privatsek-
tor überlassen werden. 

Der Kontinent der Chancen

Das erste Kapitel des „Marshallplans“ geht vor allem auf die 
Potentiale und Chancen ein, die Afrika hat. Dafür, dass dies 
eine wichtige Säule des „Marshallplans“ ist, scheint die Be-
gründung und die Erklärung zu Afrikas Chancen eher ober-
flächlich. Eine differenzierte Analyse oder eine Gegenüber-
stellung mit den Grenzen, an die eine gemeinsame Strategie 
stoßen kann, sucht man hier vergeblich. 

Die Agrar- und Handelspolitik der EU und das Engagement 
vieler multinationaler Konzerne, die die Rohstoffe Afrikas 
abbauen, ohne Wertschöpfung im Land zu schaffen, sind ein 
enormes Problem. Mit den Investitionsstrategien des „Com-
pact with Africa“ werden eben diese Konzerne weiterhin ge-
fördert. Das dürfte Auswirkungen auf die zukünftige Agrar- 
und Handelspolitik der EU haben. Die Hauptverantwortung 
für diese Form der ausländischen Direktinvestitionen liegt 
nicht bei den politischen Eliten, sondern bei den VertreterIn-
nen der Industrienationen, die im Rahmen der Welthandels-
organisation (WTO) eine Liberalisierung von ausländischen 
Direktinvestitionen und des Handels ohne Rücksicht auf die 
Wertschöpfung in den Ländern Afrikas durchsetzen. 

Neue Regeln der Zusammenarbeit

Kapitel 2 formuliert den Kern des Plans und geht auch auf 
die angestrebten Reformpartnerschaften ein. Anders als der 
„Compact with Africa“ geht der „Marshallplan“ aber auch 
deutlich auf die notwendigen Veränderungen in der Rolle 
Deutschlands und der EU für eine Zusammenarbeit mit Afri-
ka ein:

l Stopp von schädlichen Exporten nach Afrika; vom Freihan-
del zum fairen Handel, Förderung wirtschaftlicher Struk-
turen und gezielter Aufbau von Wertschöpfung vor Ort.

l Einhaltung von internationalen Umwelt- und Sozialstan-
dards.

l Austrocknung internationaler Steueroasen; Stopp von ille-
galen Finanzströmen aus Afrika – auch durch Druck auf die 
internationalen Finanzmärkte und Banken.

l Einschränkung von Waffenexporten nach Afrika – insbe-
sondere von Kleinwaffen.

l Druck auf Regierungen, die religiösen Extremismus in Af-
rika finanzieren und damit ganze Regionen destabilisie-
ren.
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Der „Marshallplan“ greift damit essenzielle Aspekte auf, die es 
zu unterstützen gilt. Für sämtliche Punkte werden seit Jahren 
von der internationale Zivilgesellschaft gut ausgearbeitete 
Vorschläge gemacht, die von der deutschen und europäi-
schen Entwicklungszusammenarbeit bisher aber nicht aufge-
nommen wurden. 

Selbst eigene Initiativen der offiziellen Entwicklungszusam-
menarbeit zur besseren Wirksamkeit wie die Entwicklungs-
partnerschaft von Busan oder die Erklärung von Paris wurden 
in ihren Prinzipien mit Bezug auf Harmonisierung und Kohä-
renz nicht ernst genug genommen. Danach sollen Geber ihre 
Programme und Verfahren untereinander besser abstimmen 
und harmonisieren. Geschehen ist bisher zu wenig. Ange-
sichts mangelnder Kohärenz bleibt so unklar, inwieweit die 
Afrika-Strategien anderer Ressorts in die Gesamtstrategie ein-
bezogen werden können. 

Sollte die angestrebte Harmonisierung ernst gemeint sein, 
müssen wichtige EU-Mitgliedsstaaten wie Frankreich oder 
Spanien auf ihre Rolle angesprochen werden: Beide Länder 
haben auf dem afrikanischen Kontinent eine lange entwick-
lungspolitische Tradition. Der Vorschlag, einen eigenen Kom-

Kohärenz: Wirtschaftspartnerschaftsabkommen 
und der „Marshallplan“

Die Verhandlungen über die Wirtschaftspartnerschaftsab-
kommen (Economic Partnership Agreement, EPA) mit den 
Staaten aus Afrika, der Karibik und im Pazifik (AKP) sind zu 
einem festen Bestandteil der globalen Handelsagenda der 
EU geworden und haben im Laufe der Zeit immer mehr ihren 
ursprünglichen entwicklungspolitischen Auftrag verloren: 
Das Ziel der EU ist es, Handelsliberalisierung und eine ganze 
Reihe von handelsbezogenen Aspekten in die Verhandlun-
gen einzubringen, um die afrikanischen Märkte für europäi-
sche Güter, Dienstleistungen und Investitionen zu öffnen. Der 
starke Druck auf die AKP-Staaten, 80 % ihrer Märkte für die EU 
zu öffnen, wird Schätzungen zufolge zu einer erheblichen 
Steigerung von EU-Importen auf Kosten der einheimischen 
Produktion führen. Auch hindern die EPAs afrikanische Re-
gierungen daran, den Aufbau einer einheimischen verarbei-
tenden Industrie mit Hilfe von Exportsteuern und Zöllen vo-
ranzutreiben bzw. junge Industrien zu schützen. Gerade eine 
wachsende verarbeitende Industrie wäre aber so wichtig, um 
Arbeitsplätze für die wachsende junge Bevölkerung in Afri-
ka bereit zu stellen, eine der wesentlichen Zielsetzungen des 
„Marshallplans“.

Für afrikanische Länder ist es wichtig zu wissen, welche Po-
tenziale sich bieten, mit Hilfe ihrer Außenhandelspolitik eine 
eigene Industrialisierungspolitik zu gestalten. Ein wichtiger 
Ansatzpunkt hierfür könnte die regionale Integration sein, 
um wettbewerbsfähige Verarbeitungsindustrien zu fördern 
und damit mittelfristig die Integration in globale Wert-
schöpfungsketten zu erreichen. Die EPAs tragen, anders als 
vielfach behauptet, nicht zu einer stärkeren regionalen und 
kontinentalen Integration bei. Im Gegenteil: Die kontinen-
tale Integration könnte durch die EPAs erschwert werden, 

da die Präferenzen, die im Falle von regionalen Initiativen 
Dritten gegeben werden, per Vertrag auch der EU gewährt 
werden müssten. In der jetzigen Form geben die EPAs keine 
hinreichende Antwort auf die Erwartungen afrikanischer 
Länder. Wollte die Bundesregierung den „Marshallplan“ 
ernst nehmen, sollte sie sich dafür einsetzen, dass die EPAs 
ausgesetzt oder als entwicklungspolitisches Instrument um-
gewandelt werden. Und würde die Bundesregierung das Ge-
bot der Kohärenz ernst nehmen, müssten Handelsverträge 
mit Afrika nicht unter der Führung der Handelsdelegation 
stehen, sondern mindestens gleichberechtigt auch von Ver-
treterInnen des Generaldirektorats Entwicklung der EU aus-
gestaltet werden. 

Die Europäische Handelspolitik handelt durch die EPAs wei-
terhin nach der Devise der „Entwicklung von oben“ (Trickle 
down) der Handelsliberalisierung der 1990er Jahre. Die Bun-
desregierung sollte die eigens im „Marshallplan“ formulier-
ten Ziele „Stopp von schädlichen Exporten nach Afrika; vom 
Freihandel zum fairen Handel, Förderung wirtschaftlicher 
Strukturen und gezielter Aufbau von Wertschöpfung vor 
Ort“ einsetzen.

missar für Afrika zu bestellen, wird sicher nicht von allen Mit-
gliedsstaaten mit Begeisterung aufgenommen, in einer Zeit, 
in der auch Deutschland für eine Verkleinerung der Kommis-
sion und eine Reduktion der Kommissare plädiert. 

Um die Partnerschaft mit Afrika auszubauen, müssen auch 
bestehende Instrumente weiter ausgebaut werden: der EU-
Treuhandfonds für Afrika, der EU-External Investment Plan 
(EIP), Finanzierungsinstrumente der Europäischen Investi-
tionsbank oder die EU-Migrationspartnerschaften sollten 
von der deutschen Bundesregierung mit mehr Leben gefüllt 
werden. Durch den Brexit geraten wichtige Instrumente in Fi-
nanzierungsschwierigkeiten. Wenn die Bundesrepublik hier 
Verbesserungen anstrebt, dann sollte sie mit gutem Beispiel 
vorangehen und mehr Harmonisierung und Engagement auf 
europäischer Ebene vorantreiben.

In Bezug auf die ODA schlägt der „Marshallplan“ eine ähnli-
che Richtung ein wie der „Compact with Africa“: Sie wird stark 
darauf reduziert, zusätzliche Privatinvestitionen zu mobilisie-
ren. ODA ist aber viel mehr als die Bereitstellung von Geldern 
und sollte neu gedacht werden. Nicht aber in einer eindimen-
sionalen Definition, in der der öffentliche Sektor keine funda-
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onalen noch einen kontinentalen Markt. Um in der Lage zu 
sein, Forschung zu entwickeln und regionale Märkte aufzu-
bauen, brauchen lokal angebaute Nahrungsmittelkulturen 
Schutz an den Grenzen der jeweiligen Länder. 

Darüber hinaus erhalten die LandwirtInnen in Europa und 
den USA hohe Subventionen von ihren Regierungen. Solche 
Agrarsubventionen sind marktverzerrend und haben unter 
den gegenwärtigen Bedingungen negative Auswirkungen 
auf die Landwirtschaft und somit auf die Ernährungssiche-
rung in Subsahara-Afrika. Kritische Anmerkungen dazu 
sucht man in diesem Kapitel des Plans vergeblich. Auch in 
Afrika müssten kleinbäuerliche Strukturen unterstützt wer-
den, um auf regionalen und internationalen Märkten wett-
bewerbsfähiger zu werden. Es fehlt allerdings an finanziellen 
Mitteln. Die Entwicklungszusammenarbeit setzt auf die Visi-
on einer „Grünen Revolution“ für Afrika, die mit Hilfe der Big 
Player des Agrobusiness umgesetzt werden soll. Auch hier 
wird Privatinvestitionen Vorrang eingeräumt. 

Im Marshallplan bleiben bestehende wichtige Initiativen in 
der afrikanischen Region, die von den afrikanischen Partne-
rInnen entwickelt wurden und die eine neue Vision für Land-
wirtschaft anbieten, gänzlich unerwähnt. 

Der Ausblick

Positiv anzumerken ist das Ziel des „Marshallplans“, die Vor-
schläge der Bundesregierung mit den afrikanischen Partne-
rInnen zu diskutieren und vor allem weiter zu entwickeln. 
Das sollte im Sinne der Eigenverantwortung getan werden. 
Aus unserer Sicht sind aber vor allem auch Gespräche mit der 
Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft in Afrika und 
Europa notwendig, um das Konzept aus vielen verschiedenen 
Blickpunkten weiter zu entwickeln. Sowohl Deutschland als 
auch Europa haben eine historische Verantwortung gegen-
über Afrika, die nicht häufig genug erwähnt werden kann.

Hinzu kommt eine strukturelle Verantwortung, die im Zu-
sammenhang mit der Gestaltung der Globalisierung in der 
postkolonialen Zeit steht. Die Liberalisierungsstrategien ha-
ben insbesondere den reichen Industriestaaten und ihren 
multinationalen Konzernen genutzt. Subsahara-Afrika ging 
weitgehend leer aus. Das hat die Ungleichheit zwischen den 
Ländern weiter verschärft, Afrika gilt heute als Verlierer der 
Globalisierung. Deswegen ist von besonderer Relevanz, dass 

der „Marshallplan“ einen viel stärkeren Bezug 
auf die Agenda 2030 als internationalen Refe-
renzrahmen bekommt.
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mentale Rolle in der Entwicklung mehr spielt. Entwicklung 
in diesem Zusammenhang sollte als eine bewusste Transfor-
mationsstrategie verstanden werden. Davon sollte der Ein-
satz der ODA abhängig gemacht werden und nicht davon, ob 
ein Vorhaben für eine private Finanzierung geeignet ist.

Ernährung und Landwirtschaft 

Der „Marshallplan“ geht davon aus, dass die Probleme in 
der Landwirtschaft in vielen Ländern Afrikas hauptsächlich 
in fehlender Bildung begründet sind. Dies wiederum sei die 
Hauptursache für die fehlende Produktivität. Es ist allerdings 
fraglich, ob diese Ursachenanalyse ausreichend fundiert ist. 
Sicherlich spielt Bildung eine wichtige Rolle bei der Steige-
rung der Produktivität. Es gibt aber auch weitere komplexere 
interne und externe Faktoren, die zu der landwirtschaftli-
chen Krise in vielen Ländern Afrikas geführt haben. So weist 
die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Ver-
einten Nationen (FAO) darauf hin, dass Ernährungsunsicher-
heit und Mangelernährung eine Folge von instabilen Nah-
rungsmittelmärkten, schwankenden Rohstoffpreisen sowie 
von zunehmenden Naturkatastrophen sind, die Subsahara-
Afrika mit besonderer Härte treffen. Hinzu kommt in vielen 
Staaten eine chronische politische Instabilität, Konflikte und 
weitere Gewaltformen. Die Hauptursache für Hunger sei Ar-
mut – dieser Satz bleibt am Ende des Marshallplans eher eine 
Platitude. Deswegen scheinen die Lösungsvorschläge unzu-
reichend und z. T. auch relativ technokratisch. 

Es klingt schon seltsam, wenn der formulierte „Marshallplan“ 
die afrikanischen Regierungen ermutigt, die „gewährten 
handelspolitischen Möglichkeiten zu nutzen, um ihre Märk-
te zu schützen und eine konkurrenzfähige Agrar- und Ernäh-
rungswirtschaft aufzubauen“. Dabei sind es die Vereinba-
rungen der WTO, die zur Beseitigung des Zollschutzes an den 
Grenzen geführt haben. Afrikanische Länder importieren bis 
zu 40 % ihrer Nahrung, haben dabei aber weder einen regi-
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